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Kiel, den 23.08.2019

p e r  M a i l 

Schriftliche Anhörung 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des SchlH LRiG – Drucks. 19/1543 – 

in der Fassung des Änderungsantrags: Umdruck 19/2744 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist der (geänderte) Gesetzentwurf nicht zu beanstanden. 

Zur Begründung wird schlicht auf das Urteil des Nds StGH v. 15.01.2019 (Az.: 1/18) 

verwiesen, wo es überzeugend schon in den Leitsätzen heißt: 

Ls. 3: „Das Recht auf Chancengleichheit [der Parteien und Fraktionen] nach Art. … 
gewährleistet [parlamentsbezogen] nur das Recht, die politische Arbeit im Parlament in dem 
Umfang und mit dem Gewicht vertreten und umsetzen zu können, wie es dem jeweiligen 
Stärkeanteil im Parlament entspricht.“ 
Ls. 5: „Einer Beachtung des Grundsatzes der Spiegelbildlichkeit nach Art. … bedarf es bei 
solchen Gremien nicht, die nicht in die Parlamentsarbeit eingebunden und damit 
außerparlamentarisch tätig sind“. 
LS. 6: „Gremien, die an der Erfüllung anderer als der dem Parlament verfassungsrechtlich 
zugewiesenen Aufgaben mitwirken, müssen nicht spiegelbildlich besetzt werden, nur weil 
ihnen auch Mitglieder des Landtages angehören“. 

Ob und wieweit der Gesetzentwurf politisch angebracht oder sinnvoll ist, entzieht sich der 

angefragten Expertenlegitimation des Unterzeichneten. 

gez. Schmidt-Jortzig 

Schleswig-Holsteinischer Landtag
           Umdruck 19/2779

Martina.Pagels
Textfeld




